
Mit klarer Mehrheit – bei nur

vier Gegenstimmen und drei

Enthaltungen – haben die Tarif-

kommissionen für Hessen,

Rheinland-Pfalz und das Saar-

land am 16. September in Rüs-

selsheim dem am 6. Juli erziel-

ten Verhandlungsergebnis zum

Entgelt-Rahmenabkommen

(ERA) zugestimmt. Ab 2006 bis

2008 kommt das neue Entgelt-

system.

Gegenstände der Zustimmung

waren auch die zwischenzeitlich

mit den Arbeitgebern vereinbar-

ten Sonderregelungen für die

Pfalz und das Saarland. In beiden

Tarifgebieten enthalten die bishe-

rigen Tarifverträge Besonderhei-

ten für Angestellte, die bei einer

Umstellung auf ERA berücksich-

tigt werden mussten (siehe S. 2).  

Mit dem Votum der Tarifkommis-

sionen ist der Weg zu einem mo-

derneren, gerechteren und zu-

kunftsfähigen System bei der Be-

wertung und Bezahlung von Ar-

beit geebnet. ERA wird von Anfang

2006 bis Ende 2008 in allen ver-

bandsgebundenen Unternehmen

eingeführt. Mit Zustimmung der

Tarifparteien ist frühere oder spä-

tere Einführung möglich. Spätes-

ter Termin: 31. Dezember 2009.

„Das neue Entgeltsystem macht

die Bezahlung nicht nur anforde-

rungsgerechter und leistungsge-

rechter, es erhöht daneben die

Durchlässigkeit für betrieblichen

Aufstieg, sichert die Mitbestim-

mungs- und Reklamationsrechte

der Betriebsräte und Beschäftig-

ten, folgt den Veränderungen in

der Arbeitswelt und ist auch für

die tarifpolitische Gestaltung

künftiger Entwicklungen offen.“

Der Abschluss entspreche zwar

nicht in allen Punkten den Vor-

stellungen der IG Metall, sei je-

doch ein großer Fortschritt. Mit

diesen Worten würdigte Bezirks-

leiter und Verhandlungsführer

Klaus Mehrens das Ergebnis. Er

betonte weiter, der Abschluss un-

terstreiche die tarifpolitische

Handlungsfähigkeit der IG Metall

und eröffne gute Chancen für eine

offensive Tarifarbeit in den Betrie-

ben. Betriebsräte und Vertrau-

ensleute könnten ihre tarifpoliti-

sche Kompetenz ausbauen und

unter Beweis stellen. Sie müssten

bei der Umsetzung dafür sorgen,

dass ERA bei den Beschäftigten

als Verbesserung ankommt. Das

stärke die IG Metall und erhöhe

ihre Attraktivität für mögliche

neue Mitglieder. 

Dem pflichteten Mitglieder der

Tarifkommissionen bei. Sie

mahnten, bereits jetzt würden bei

den Arbeitgebern Tendenzen

sichtbar, ERA als Billigmacher in

Form von Abgruppierungen zu

missbrauchen. Um so wichtiger

sei es, die Chance zu nutzen, mit

ERA die Betriebspolitik zu aktivie-

ren.

September/Oktober 2004

metallnachrichten
Metall- und Elektroindustrie Mittelgruppe –

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Bezirk
Frankfurt

Tarifkommissionen stimmen Abschluss zum Entgelt-Rahmenabkommen zu

metallnachrichten

Offensiv
Mit dem Ab-

schluss der ERA-

Vereinbarungen

haben wir in

schwieriger Zeit

tarifpolitische

Handlungsfähigkeit bewie-

sen. Das ist gerade angesichts

der sich häufenden Angriffe

auf tarifliche Errungenschaf-

ten gut so. Weil ERA eine ge-

rechtere und auch leistungs-

gerechtere Bezahlung ermög-

licht, weil das neue gemeinsa-

me Entgelt der veränderten

Arbeitswelt Rechnung trägt,

haben wir mit ERA die große

Chance, die Akzeptanz unse-

rer Tarifverträge zu erhöhen

und so den Flächentarifver-

trag zu stärken. Auch gegen

Angriffe der Arbeitgeber, wie

wir sie heute insbesondere

bei der Arbeitszeit erleben.

Deshalb müssen wir uns bei

der betrieblichen Umsetzung

gemeinsam offensiv dafür ein-

setzen, dass die Vereinbarun-

gen auch tatsächlich als Ver-

besserungen ankommen.

Bezirksleiter Klaus Mehrens

Zur Sache

Die neue AERA
kann beginnen

Rüsselsheim, 16. September: Große Mehrheit für ERA-Abschluss
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Eingruppierung und Entgelthöhen

Tabelle der monatlichen Grundentgelte (aktueller Stand)

Systemwechsel mit System
Der mit ERA bevorstehende

Systemwechsel betrifft die Be-

wertung und Bezahlung von Ar-

beit. An die Stelle von Lohn und

Gehalt tritt ein gemeinsames

Entgelt. Diesem liegen neue

Eingruppierungen nach neuen

einheitlichen Bestimmungen

zu Grunde. 

Der neue Entgeltrahmen hebt die

Trennung in Arbeiter und Ange-

stellte auf. Für die Eingruppie-

rung maßgebend ist die Tätigkeit

eines Beschäftigten, nicht seine

Ausbildung, sein Alter oder seine

Beschäftigungszeit. Künftig gibt

es elf Entgeltgruppen mit je einer

Hauptstufe. Ab Entgeltgruppe 4

können die Betriebsparteien je

eine Zusatzstufe mit tariflich defi-

nierter Entgelthöhe einführen

(siehe Tabelle unten). Deren Ein-

richtung ist vom Betriebsrat er-

zwingbar. Auf freiwilliger Basis

sind weitere Zusatzstufen mög-

lich. 

Als Eckentgelt ist E 5 festgelegt

(Sachbearbeitende Aufgaben

und/oder Facharbeiten, deren

Erledigung weitgehend festge-

legt sind und für die Kenntnisse

und Fertigkeiten erforderlich

sind, wie sie in der Regel durch

eine abgeschlossene mindes-

tens dreijährige fachspezifische

Berufsausbildung erworben

werden). Das Entgelt entspricht

100 Prozent. In allen anderen

Gruppen ist die Höhe des Ent-

gelts als Prozentwert der E 5

festgesetzt. Auch die Ausbil-

dungsvergütungen sind prozen-

tual daran gekoppelt.

Große Spannbreite

Die Spanne reicht von E 1 (einfa-

che Tätigkeiten ohne berufliche

Vorbildung mit bis zu vierwöchi-

ger Einarbeitungszeit) bis E 11

(erweiteter Aufgabenbereich,

der teilweise im Rahmen von all-

gemeinen Richtlinien erledigt

wird und für den Kenntnisse und

Fertigkeiten erforderlich sind,

wie sie in der Regel durch Ab-

schluss einer mindestens vier-

jährigen Hochschulausbildung

erworben werden, sowie Fach-

kenntnisse aus langjähriger

spezifischer Berufserfahrung).

Die im ERA beschriebenen for-

malen Qualifikationen können

auch auf anderem Weg erwor-

ben werden. Es kommt nicht auf

die Ausbildung, sondern auf die

Tätigkeit an.

Vor der betrieblichen ERA-Ein-

führung werden die Beschäftig-

ten gemäß diesen Bestimmun-

gen den Gruppen und möglichen

Zusatzstufen zugeordnet. Dies

ist zunächst Sache des Arbeitge-

bers. Er muss dann Betriebsrat

und Beschäftigte über die beab-

sichtigte Eingruppierung infor-

mieren. 

Widerspruch möglich

Beide können binnen drei Wo-

chen widersprechen. Der Wider-

spruch wird in einer paritäti-

schen Kommission behandelt.

Sie muss innerhalb von drei Wo-

chen entscheiden. Kommt es zu

keiner Einigung, sind die Tarif-

parteien hinzuzuziehen. Gibt es

auch hierbei keine Einigung,

steht dem Beschäftigten der

Rechtsweg offen. Der Arbeitge-

ber muss sich die fehlende Zu-

stimmung des Betriebsrats vom

Gericht ersetzen lassen. 

Den Entgeltgruppen und mögli-

chen Zusatzstufen ist jeweils ein

Grundentgelt zugeordnet (siehe

unten). 

Hinzu kommen ein Leistungs-

entgelt (siehe nächste Seite)

und gegebenenfalls Zulagen für

Belastungen sowie für Mehr-

oder Schichtarbeit. 

Besitzstand gesichert

Sonderregeln

● In Rheinland-Rheinhes-

sen erhalten Angestellte, die

in die Zusatzstufe der E 11

eingruppiert werden, weiter-

hin das derzeit höchste Ent-

gelt von 3822 Euro (T 6). 

Grund: Eine Anpassung an

die anderen Niveaus würde

eine sehr hohe Besitz-

standssicherung erforder-

lich machen. 

● In der Pfalz wurde die Ent-

geltlinie für E 8 und E 9 leicht

gesenkt. Grund: Berücksich-

tigung der Besonderheit,

dass für die Bezahlung der

Angestellten hier bislang

auch Berufsgruppenjahre

maßgebend sind.

● Im Saarland erhalten An-

gestellte der Gehaltsgrup-

pen K 2 b und T 2 b bis K 5 a

bzw. T 5 a zusätzlich eine Er-

fahrungszulage. 

Grund: Sie hätten ansonsten

eine Senkung ihrer Tarifge-

hälter in Kauf nehmen müs-

sen. 

Niemand 
hat weniger
Wem nach einer Neueingruppie-

rung weniger Entgelt zusteht als

vorher, der erhält die Differenz

als Ausgleichszulage. Diese

wird bei der nächsten Tarifer-

höhung nicht und kann bei fol-

genden mit dem Wert angerech-

net werden, der ein Prozent

übersteigt. Wem mehr als bisher

zusteht, dessen Entgelt wird bei

einer Differenz von unter 100 Eu-

ro sofort angepasst. Ist die Diffe-

renz höher, geschieht die Anpas-

sung jährlich in 100-Euro-Schrit-

ten. 

Belastungen oder Erschwernis-

se sind beim ERA kein Eingrup-

pierungskriterium mehr. Sie

werden durch eine Belastungs-

zulage ausgeglichen.

Hessen Saarland Pfalz Rheinland-Rheinhessen

Entgelt- Haupt- Zusatz- Haupt- Zusatz- Haupt- Zusatz- Haupt- Zusatz-

gruppen stufe stufe stufe stufe stufe stufe stufe stufe

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

E   1 1628 1628 1628 1628

E   2 1667 1667 1667 1667

E   3 1725 1725 1725 1725

E   4 1822 1861 1822 1861 1822 1861 1822 1861

E   5 1938 2003 1938 2003 1938 2003 1938 2003

E   6 2132 2209 2132 2209 2132 2209 2132 2209

E   7 2364 2461 2364 2461 2364 2461 2364 2461

E   8 2655 2771 2655 2771 2616 2713 2655 2771

E   9 3004 3101 3004 3101 2907 3036 3004 3101

E 10 3295 3392 3295 3392 3295 3392 3295 3392

E 11 3585 3779 3585 3779 3585 3779 3585 3882
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Neue Elemente bei der Leistungsvergütung Qualifizierung

Beispiel für Anpassung

Bezahlung wird gerechter

Mitbestimmung

Viele Wörtchen mitzureden

Zum Grundentgelt kommt auch

künftig eine leistungsabhängi-

ge Komponente hinzu. Beim

Zeitentgelt ist es wie bisher die

Leistungszulage. Neu ist das

Leistungsentgelt nach Kenn-

zahlen, das auch auf bisherige

Angestellte angewendet wer-

den kann. Ebenfalls neu sind

Zielvereinbarungen. Die Bezah-

lung wird durch die Neuerun-

gen leistungsgerechter. 

Leistungszulage: Sie beträgt

zehn Prozent im Betriebsdurch-

schnitt. Die Differenz zur bisher

Weiter notwendig

Wir wollten mit ERA auch 

eine tarifliche Regelung 

zur Qualifizierung erreichen.

Das haben die Arbeitgeber

blockiert. An der Notwendig-

keit jedoch hat sich nichts

geändert. Deshalb halten

wir an dieser Forderung fest.

Und wir gehen davon aus,

dass auch die Arbeitgeber zu

besseren Einsichten gelan-

gen. Denn Wettbewerbs-

fähigkeit behält oder ge-

winnt man nicht durch länge-

re Arbeitszeiten, wie sie viele

Arbeitgeber fordern, son-

dern nur durch Innovation. 

Strukturkomponente

Die Finanzierung 

des Systemwechsels

Der Systemwechsel zum ERA

wird aus der 2002 verein-

barten Strukturkomponente

von 2,79 Prozent bestritten.

Das Geld kommt von den Be-

schäftigten. Es ist der Teil der

Tariferhöhungen, die seit

2002 nach einmaliger Aus-

zahlung im Jahr ihres Wirk-

samwerdens in die betriebli-

chen ERA-Anpassungsfonds

fließen oder noch fließen

werden. 

Mit Einführung des ERA

fließt das Geld den Beschäf-

tigten wieder zu. Nicht zu

gleichen Teilen, sondern un-

terschiedlich je nach Ein-

gruppierung. Werden dabei

die 2,79 Prozent überschrit-

ten, so ist die Differenz etwa

durch Anrechnung auf über-

betriebliche Zulagen auszu-

gleichen. Bleiben die ERA-

bedingten Einkommensver-

besserungen unter 2,79 Pro-

zent, ist die Differenz den Be-

schäftigten entsprechend

ihrer Einzahlung auszuzah-

len und gegebenenfalls das

Weihnachtsgeld anzuheben.

Die Arbeitgeber haben in den

ERA-Verhandlungen versucht,

die Mitbestimmung einzu-

schränken. Ohne Erfolg. 

Der Betriebsrat ist von Anfang an

einzubeziehen. Der Arbeitgeber

muss mit ihm beraten, wann ERA

eingeführt werden soll. Er muss

sechs Monate vor dem von ihm

geplanten Einführungstermin

den Betriebsrat darüber infor-

mieren. Der Betriebsrat kann er-

zwingen, dass in die Entgeltgrup-

pen E 4 bis E 11 mindestens je ei-

ne Zusatzstufe eingezogen wird.

Beschäftigte und Betriebsrat

können bei der Ersteingruppie-

rung in eine der neuen Entgelt-

gruppen und der möglichen Zu-

satzstufen der vom Arbeitgeber

beabsichtigen Eingruppierung

widersprechen. An der Behand-

lung eines Widerspruchs ist der

Betriebsrat über die paritätische

Kommission beteiligt. 

Über die Belastungs- und Er-

schwernis-Zulage ist eine Be-

triebsvereinbarung zu schlie-

ßen, die der vollen Mitbestim-

mung des Betriebsrats unter-

liegt. Ebenfalls der vollen Mitbe-

stimmung des Betriebsrats un-

terliegt die Festlegung, welches

der verschiedenen Systeme des

Leistungsentgelts angewendet

wird. Bei der betrieblichen Aus-

gestaltung der Leistungsentgel-

te ist der Betriebsrat über die

Vorschrift, dass hierzu Betriebs-

vereinbarungen abzuschließen

sind, ebenfalls voll beteiligt.

Außerdem haben die Beschäf-

tigten weitgehende Reklama-

tionsrechte. 

Zeitlohn Lohngruppe 6 (alt)

(Hessen)

Grundlohn 1825,48

Leistungszulage 13 % 237,31

Summe 2062,79

Zeitentgelt Entgeltgruppe 5

(neu)

Grundentgelt 1938,00

Leistungszulage 10 % 193,80

Summe 2131,80

Die mit ERA für bisherige Arbeiter

verringerte Leistungszulage führt

nicht zu Einkommensverlusten, weil

das Grundentgelt entsprechend er-

höht worden ist.

13-prozentigen Leistungszulage

bei jetzigen Lohnempfängern

wird durch das höhere Grundent-

gelt ausgeglichen. Die Aufteilung

auf die Beschäftigten wird auf Ba-

sis von Beurteilungen vorgenom-

men. Über das Verfahren ist eine

Betriebsvereinbarung zu schlie-

ßen. Verzichtet der Arbeitgeber

auf eine Leistungsbeurteilung,

sind für alle mindestens zehn Pro-

zent Leistungszulage zu zahlen. 

Leistungsentgelt nach Kenn-

zahlen: Hierbei werden die bis-

herigen Systeme der Akkord-

und Prämienentlohnung zusam-

mengefasst. Das Leistungsent-

gelt wird durch Kennzahlen-Ver-

gleich ermittelt. Die Bedingun-

gen hierfür sind in einer Be-

triebsvereinbarung festzulegen.

Damit können auch bisherige

Angestellte nach diesem Grund-

satz bezahlt werden. Das Prinzip

des Kennzahlen-Vergleichs be-

steht darin, dass der Arbeitge-

ber etwa durch Messen, Zählen,

Rechnen oder Vergleichen Daten

(Kennzahlen) ermittelt und da-

raus Leistungsvorgaben ableitet.

Das vom Beschäftigten erreichte

Leistungsergebnis wird sodann

mit diesen Vorgaben verglichen.

Aus diesem Vergleich wird das

Leistungsentgelt ermittelt. 

Zielvereinbarungen: Sie werden

erstmals tariflich geregelt. Be-

trieblich sind zwischen Ar-

beitgeber und Betriebsrat die

zulässigen Ziele, das Verfahren

zur Vereinbarung von Zielen und

deren Dokumentation sowie die

Zuordnung von Zielerreichungs-

graden zur Zielerreichungszu-

lage zu regeln. Die konkreten

Leistungsmerkmale sind zwi-

schen Arbeitgeber und Beschäf-

tigten zu vereinbaren. Der Grad

der Zielerreichung und damit der

leistungsabhängige Entgeltbe-

standteil wird in einem „Zieler-

füllungsgespräch“ ebenfalls mit

dem Beschäftigten festgestellt. 

Zuschläge
für Mehr-, Schichtarbeit usw.

Erschwernis-/
Belastungszulage

Leistungszulage, Mehrver-
dienst, Zielerreichungszulage

Grundentgelt

Der Entgeltaufbau
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Interview mit Tarifsekretär Kay Ohl

„Viele schneiden besser ab, niemand schlechter“
Kay Ohl, Tarifsekretär in der

Bezirksleitung Frankfurt, ant-

wortet zu Fragen rund um das

neue Entgeltsystem.

Über zwei Jahre haben die Ver-

handlungen gedauert. War’s so

schwer?

Ohl: Einfach war’s nicht. Im-

merhin haben wir ein komplett

neues System der Bezahlung

und Bewertung von Arbeit ver-

einbart. Da wird um jeden Cent

gestritten. Zusätzlich waren

komplizierte Fragen der Mitbe-

stimmung zu regeln, und die Ar-

beitgeber hatten eine Auswei-

tung zum Tabu erklärt. Man muss

auch bedenken, dass wir in Hes-

sen bereits in den 80-er Jahren

einen ersten Anlauf zum gemein-

samen Entgelt unternommen ha-

ben. Durchsetzen konnten wir

den Vertrag jetzt, weil die ganze

IG Metall und alle Bezirke hinter

dem Projekt standen. 

Was ist denn so neu an dem Sys-

tem?

Ohl: Bisher gibt es die Tren-

nung in Arbeiter und Angestell-

te. Und obwohl ihre Qualifika-

tionen und Tätigkeiten oft ver-

gleichbar sind, klafft zwischen

ihren tariflichen Einkommen ei-

ne Lücke. Diese Lücke wird mit

ERA geschlossen, die Trennung

von Arbeitern und Angestellten

wird zumindest bei der Bezah-

lung und hoffentlich auch in Be-

zug auf ihr gesellschaftliches

Ansehen aufgehoben. 

Was ist neu beim Leistungsent-

gelt?

Ohl: Wir haben für die Bewer-

tung und Bezahlung von Leis-

tung neue Entgeltgrundsätze

eingeführt. Für Beschäftigte im

Zeitentgelt bleibt es bei der Leis-

tungszulage, die zusätzlich zum

Grundentgelt gezahlt wird. Neu

ist, dass mit dem Entgeltgrund-

satz „Leistungsentgelt nach

Kennziffern“ jetzt nicht mehr nur

Akkord und Prämien für die bis-

herigen Lohnempfänger, son-

dern vergleichbare leistungsab-

hängige Entgeltbestandteile für

die bisherigen Angestellten

möglich sind. Neu sind schließ-

lich Zielvereinbarungen. Sie gibt

es in einigen Betrieben zwar

schon, aber nicht im tariflich ge-

sicherten Bereich. Wir haben sie

tarifvertraglich geregelt und da-

mit der Mitbestimmung unter-

worfen. Das bringt insbesonde-

re bisherigen Angestellten mehr

Sicherheit. 

Nach vielen Teilergebnissen

konnte als Letztes die Entgelt-

linie geregelt werden.

Ohl: Ja, jetzt steht fest, wie viel

Geld in welcher der elf Entgelt-

gruppen in den Hauptstufen und

in den möglichen Zusatzstufen

verdient werden kann.

Jeder wird natürlich wissen wol-

len, was er künftig verdient.

Ohl: Klar. Aber exakte Angaben

kann man erst machen, wenn

neben der alten auch die neue

Eingruppierung bekannt ist. Und

die muss erst noch vorgenom-

men werden. Da sind unsere Be-

triebsräte und Vertrauensleute,

aber auch die Beschäftigten

selbst gefordert. Sicher ist: Nie-

mand wird gegenüber bisher

schlechter gestellt, viele schnei-

den besser ab. Sicher ist auch:

Die am Ende mit der ERA-Struk-

turkomponente von den Be-

schäftigten in betriebliche An-

passungsfonds eingezahlten

2,79 Prozent fließen wieder an

sie zurück. Allerdings wird und

kann das nicht zu gleichen Teilen

erfolgen. Bei der vereinbarten

Kostenneutralität lassen sich

bisherige Ungerechtigkeiten nur

so ausgleichen. 

Welche Hilfestellung bekom-

men Betriebsräte, Vertrauens-

leute und Mitglieder bei der Um-

setzung? 

Ohl: Wir haben bereits ein gu-

tes Fundament gelegt mit Schu-

lungen von Haupt- und Ehren-

amtlichen. Diese gehen weiter.

In den Verwaltungsstellen gibt

es ERA-Arbeitskreise, in den Be-

trieben ERA-Beauftragte. Sie ha-

ben sich bisher schon intensiv

mit ERA und der Umsetzung be-

fasst. Zum ERA-Abschluss erhal-

ten sie zusätzliche Arbeitshilfen,

die ihnen die Information und

die Umsetzung in den Betrieben

erleichtern. Außerdem werden

wir die Phase der betrieblichen

Vorbereitung auf die Einführung

mit Sonderinfos zu Fragen be-

gleiten, die sich jeweils aktuell

stellen. Für die Beschäftigten

planen wir weitere Informatio-

nen, die noch einmal die Grund-

züge und die wesentlichen neu-

en Elemente des ERA in Kurz-

form erläutern und alle über ihre

Rechte informieren.

Wie geht es weiter?

Die zu ERA abgeschlossenen

Verträge haben es in sich. Des-

halb sind für die Vorbereitung

der betrieblichen Umsetzung

die verbleibenden 15 Monate

bis Ende 2005 nicht zu viel. 

Erst einmal geht es darum, die

Beschäftigten zu informieren.

Dazu werden unsere Betriebsrä-

te und Vertrauensleute mit gu-

tem Material ausgestattet. Die

Bezirksleitung hat für die Ver-

waltungsstellen Arbeitsordner

zum ERA erstellt. 

Eine Broschüre als Arbeitshilfe

mit Hinweisen für Betriebsräte

und Vertrauensleute ist derzeit

in Druck und wird Anfang Okto-

ber vorliegen. 

Danach geht es in dieser Schritt-

folge weiter:

● Arbeitgeber und Betriebsrat

beraten gemeinsam, wann ERA

im Betrieb eingeführt werden

soll.

● Spätestens sechs Monate

vor der beabsichtigten Einfüh-

rung muss der Arbeitgeber dem

Betriebsrat den Termin mittei-

len. 

● Information der Beschäftig-

ten.

● Erstellen der Arbeitsbe-

schreibungen für jeden Beschäf-

tigten.

● Beschäftigte werden vom Ar-

beitgeber über die beabsichtig-

te Eingruppierung informiert.

● Bis zu drei Wochen nach die-

ser Information können Be-

triebsrat und Beschäftigte der

beabsichtigten Eingruppierung

widersprechen. 

Während dieses Prozesses müs-

sen Betriebsrat und Arbeitgeber

beraten, ob auch andere Verein-

barungen anzupassen sind. IG

Metall, Betriebsräte und Verr-

trauensleute halten die Be-

schäftigten über die Abläufe auf

dem Laufenden. 

Bei der betrieblichen Umsetzung nichts überstürzen

Tarifexperte Kay Ohl: „Mit ERA wird

Gerechtigkeitslücke geschlossen“


